
Geschäft.nummer: Verkündet am 

2 C 16/09 05.05.2009 

Knebel 
als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Amtsgericht Karlsruhe 
Abteilung A 2 

Im Namen des Volkes 


Urteil 


IETil ge gä'n'g e'rij 
12. Mai 2009 . IIn dem Rechtsstreit . I 

PJ" Dr. Peters 

- Klägerin

Prozessbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt Dr. jur. Gert Peters, Teichgarten 6, 26316 Varel 
Gz.: 00029-08 

gegen 

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder 
vertreten durch d. Präsidenten 
Hans-Thoma-Str. 19, 76133 Karlsruhe 

- Beklagte

Prozessbevollmächtigte: 

Rechtsanwälte Hannemann u. KolI., Erbprinzenstr. 31, 76131 Karlsruhe. 

Gz.: 48/09H01 


wegen Zusatzversorgung 


hat das Amtsgerichts Karlsruhe auf die mündliche Verhandlung vom 05.05.2009 

durch 

Richter am Amtsgericht Zimmer 

für Recht erkannt: 
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1. 	 Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin eine sat
zungsgemäße Betriebsrente für Hinterbliebene zu zahlen 

2. 	 Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte. 

3. 	 Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Der Beklagte darf die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe 
von 120% des aus dem Urteil zu vollstreckenden Betrages abwenden, falls die 
Klägerin vor der Vollstreckung nicht Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

4. 	 Die Berufung gegen das Urteil wird zugelassen. 
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Tatbestand: 


Die Klägerin begehrt von der Beklagten die Gewährung einer Betriebsrente für Hin
terbliebene gem. § 38 VBLS. 

Die Klägerin lebte mit Frau seit dem Jahr 1978 in einer Lebens
gemeinschaft. Am 09.08.2001 begründete sie mit ihr eine Lebenspartnerschaft. Die 
am 10.09.2007 verstorbene Frau __war in der Zeit vom 01.02.1990 bis zu 
ihren Tod im Angestelltenverhältnis bei der Karl-Jasper-Kinik beschäftigt und in 
dieser Eigenschaft bei der Beklagten pflichtversichert. 

Den Antrag der Klägerin auf Gewährung einer Hinterbliebenenrente lehnt die Beklag
te durch Mitteilung vom 17.01.2008 ab. § 38 Abs. 1 VBLS hat fOlgenden-Worttaut: 
"Stirbt eine/ein Versicherte/r, der/die die Wartezeit (§ 34) erfüllt hat, oder eine/ein Be
triebsrentenberechtigte/r, hat die hinterbliebene Ehegattin! der hinterbliebene Ehe
gatte Anspruch auf eine kleine oder große Betriebsrente für WitwenlWitwer, wenn 
und solang ein Anspruch auf Witwen-lWitwerrente aus der gesetzlichen Rentenversi
cherung besteht oder bestehen würde, wenn kein Rentensplitting unter Ehegatten 
durchgeführt worden wäre." 

Die Klägerin wendet sich 

unter Bezugnahme auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 01.04.2008 
C 267/06 - gegen die Versagung der Betriebsrente. 

Die Klägerin beantragt, 

wie erkannt worden ist. 

pie Beklagte beantragt, 
_?> J 
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die Klage abzuweisen. 

Die Beklagte ist der Auffassung, 

aus der RecFltsprechung des EuGH ergebe sich lediglich, dass eine Prüfung anzu
stellen sei, ob sich überlebende Ehegatten und überlebende Lebenspartner in einer 
VergJeichbaren Situation befänden. Erne solche Vergleichbarkeit sei nicht g~eben. 

/' 

. '·''!fWegen der weiteren Einzelheiten zum Sach- und Streitstand wird auf die vorberei· 
'teInden Schriftsäge der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen. 

E " t s c hai d tJ_" g S g r ü " da : 

':~~ Klage ist begründet. 

":.....~~ 2U seiner bisherigen Rechtssprechung geht das Gericht davon aus, dass 
~;;.~ einen Anspruch auf Gewährung einer Betriebsrente für Hinterbliebene 
~~:I:aB VBLS gegen die Beklagte hat. Diese Satzungsregelung ist unwirksam {§ 
~~~t..soweit sie hinterbliebenen Lebenspartnem eine Betriebsrente versagt. Die 
'1",.....As .. eRegelungslücke ist in der Weise zu schließen, dass hinterbliebenen Le-
h.lIeI....ena bei Vorliegen der sonstigEm Voraussetzungen eine Hinterbliebenenren
~~._....ätuen ist. 

~.-	 . 
~ 	 ;,·.MiN....:8AG (Urt. vom 14.01.2009· 3 AZR 20/07 ., BB 2009, S. 954jgehtdas Ge

~i"'._[H:aus, dass die europarechtskonforme Auslegung des AG~:in der Hinter
. 'bIiI!hcttlcwsersorgung eine Gleich6ehandfung der hinterbliebenen Ehegatten und der 
,'Nil:1'.J 4L11 Lebenspartner gebietet 

;D.as;li3.1~ in dieser Entscheidung hierzu folgendes aus: 
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"Eine europarechtskonforme Auslegung des AGG ergibt, dass eingetragenen Le

benspartnern in der betrieblichen Altersversorgung im selben Umfange wie Ehegatten 

eine Hinterbliebenenversorgung zusteht. 

. aa) Das AGG erging als Art. 1 des Gesetzes zur Umsetzung europäischer Richtlinien 

zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung (vom 14. August 2006, 

BGB/. I S. 1897). Entsprechend seinem Titel und nach dem Willen des historischen 

Gesetzgebers (BT-Drucks. 16/1780 S~ 23) soll es der Umsetzung der EG-Richtlinien 

dienen, die die Gleichbehandlung regeln. Dazu gehört auch die Richtlinie 2000178/EG 

des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für 

die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (ABI. EG Nr. L 

303 vom 2. Dezember 2000, S. 16; hiernach: Rahmenrichtlinie). Diese Richtlinie soll 

nach ihrem Art. 1 einen allgemeinen Rahmen zur Bekämpfung der Diskriminierung 

ua. wegen der sexuellen Ausrichtung bzw., wie es in § 1 AGG heißt, sexuellen Identi

tät schaffen. Das AGG ist deshalb in Übereinstimmung mit der Richtlinie auszulegen. 

Das entspricht dem EG-rechtlichen Gebot der gemeinschaftskonformen Auslegung 

nationalen Rechts (vgl. dazu nur EuGH 5. Oktober 2004 - C-397/01 bis C-403l01 

[Pfeiffer ua.] Rn. 114, 81g. 12004, 8835)." 

Entgegen der Auffassung des Beklagten bestehen keine sachlichen Gründe, welche 
die Annnahme rechtfertigen, die Situation der hinterbliebenen Lebenspartner sei mit 
der der hinterbliebenen Ehegatten nicht v~rgleichbar. 

DAS BAG (a.a.O.) führt hierzu folgendes aus: 

"{1} Eine Vergleichbarkeit der Hinterbliebenenversorgung von Ehegatten und einge

tragenen Lebenspartnem scheidet nicht bereits deshalb aus, weil nach Art. 6 Abs. 1 

GG die Ehe unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung steht. 

Diese Verfassungsnorm verwehrt es zwar dem Gesetzgeber, andere Lebensformen 

gegenüber der Ehe zu begünstigen, enthält jedoCh keine Verpflichtung, andere Le

bensformen gegenüber der Ehe zu benachteiligen. Es besteht kein ,Abstandsgebot" 

zwischen der Ehe und anderen Lebensformen (BVerfG 17. Juli 2002 - 1 BvF 1/01, 1 

BvF 2101 - zu B 1/1 c cc der Gründe, BVerfGE 105, 313). Damit ist es Sache des ein

fachen Gesetzgebers zu bestimmen, ob und inwieweit er zwischen der Ehe und der 

eingetragenen Lebenspartnerschaft eine vergleichbare Situation schafft. 

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Nichtannahmebeschluss der Ersten 

Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 20. September 



-6

2007(- 2 BvR 855106 - zu B 1/ 1 b aa der Gründe, NJW 2008, 209). Auch danach 

"bleibt es" dann, "wenn die Verfassung selbst eine Unterscheidung vornimmt", "Sache 

des Gesetzgebers, wie er diese Unterscheidung handhabf'. Dass in dem Nichtan

nahmebeschluss von einem "Differenzierungsgebot" die Rede ist, drückt hinsichtlich 

der Regelungszuständigkeit des einfachen Gesetzgebers nichts anderes aus. 

(2) Der einfache Gesetzgeber hat für Arbeitsverhältnisse hinsichtlich der Hinterblie

benenversorgung eine vergleichbare Lage zwischen Ehegatten und eingetragenen 

Lebenspartnern geschaffen. 

Das geschah jedoch nicht bereits durch das LPartG in der ursprünglichen, am 1. Au

gust 2001 in Kraft getretenen Fassung. Allerdings sah bereits dieses Gesetz in § 5 

eine Unterhaltspflicht für Lebenspartner untereinander vor und erklärte insoweit die 

für Eheleute geltenden Regelungen der §§ 1360a und 1360b BGB für entsprechend 

anwendbar. Das Gesetz hatte aber Fragen der Altersversorgung für eingetragene 

Lebenspartner nicht zum Gegenstand. Insbesondere sah es für den Fall der Aufhe

bung der Lebenspartnerschaft, anders als das BGB bei der Ehescheidung (dazu §§ 

1587 ff. BGB), keinen Versorgungsausgleich vor. 

Das änderte sich jedoch durch das Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartner

schaftsrechts (vom 15. Dezember 2004, BGBI. I S. 3396; hiernach: Überarbeitungs

gesetz), das nach seinem Art. 7 Abs. 1 am 1. Januar 2005 in Kraft trat. Mit dem Ge

setz soll nach dem Willen des historischen Gesetzgebers "das Recht der Lebenspart

nerschaft weitgehend an das Recht der Ehe angeglichen werden" (BT-Drucks. 

15/3445). Im Bereich der Altersversorgung ist dieses Ziel, soweit es Arbeitnehmer be

trifft, umfassend umgesetzt worden: Die Einführung von § 20 LPartG durch Art. 1 Ü

berarbeitungsgesetz schuf die Voraussetzungen dafür, dass bei Aufhebung der Le

benspartnerschaft ein Versorgungsausgleich nach dem Modell, wie es auch für die 

Ehescheidung gilt, durchgeführt wird. Durch Art. 3 Überarbeitungsgesetz wurde das 

SGB VI entsprechend angepasst und § 46 Abs. 4 SGB VI in das Recht der gesetzli

chen Rentenversicherung eingefügt. Danach gilt für den Anspruch auf Witwen- oder 

Witwerrente als Heirat auch die Begründung einer Lebenspartnerschaft und als Ehe· 

auch eine Lebenspartnerschaft, als Witwe und Witwer auch ein überlebender Le

benspartner und als Ehegatte auch ein Lebenspartner. Nunmehr ist das bei Beschäf

tigung im Sinne des Sozialversicherungsrechts und damit "insbesondere in einem Ar

beitsverhältnis" (§ 7 Abs. 1 Satz 1 SGB IV) geltende Rentenrecht für Eheleute und 

eingetragene Lebenspartner übereinstimmend geregelt. 
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Eine Änderung des Betriebsrentengesetzes war zur Schaffung einer vergleichbaren 

Rechtslage bezogen auf Arbeitnehmer nicht erforderlich. Dieses Gesetz macht keine 

näheren Vorgaben für die Ausgestaltung von Versorgungszusagen; es sieht weder 

einen Anspruch auf betriebliche Altersversorgung noch einen solchen auf Hinterblie

benenversorgung vor. 

(3) Diese vom Gesetzgeber geschaffene Vergleichbarkeit zwischen Ehe und einge

tragener Lebenspartnerschaft ist für die Beurteilung betriebsrentenrechtlicher Rege

lungen zur Hinterbliebenenversorgung der maßgebliche Anknüpfungspunkt. 

Leistungen der betrieblichen Altersversorgung sind in erster Linie Vergütung des be

rechtigten Arbeitnehmers. die er als Gegenleistung für die im Arbeitsverhältnis zu

rückgelegte Betriebszugehörigkeit erhält. Der Arbeitnehmer erwirbt für sich selbst 

und, falls zugesagt, zu Gunsten seiner Hinterbliebenen yersorgungsansprüche, die 

im Versorgungsfall zu erfüllen sind. Ob sich ein Arbeitnehmer hinsichtlich der Hinter

bliebenenversorgung mit einem anderen Arbeitnehmer in einer vergleichbaren Lage 

befindet. ist danach zu beurteilen, ob eine unterschiedliche Vergütungs höhe gerecht

fertigt ist. der Arbeitnehmer also eine Kürzung seines Arbeitsentgelts hinnehmen 

muss (vgl. BAG 5. September 1989 - 3 AZR 575/88 - zu" 1 b der Gründe, BAGE 62, 

345; zustimmend BGH 20. September 2006 - IV ZR 304/04 - zu " 3 b der Gründe; 

BGHZ 169, 122). Maßgeblich ist dabei das Versorgungsinteresse des Arbeitnehmers. 

der die Betriebszugehörigkeit zurückgelegt und die Arbeitsleistung erbracht hat. Das 

knüpft an das Näheverhältnis zwischen dem Arbeitnehmer und den durch die Hinter

bliebenenversorgung begünstigen Personen an. Dabei können sich zwar zu einer Dif

ferenzierung berechtigende Unterscheidungen auch aus einer unterschiedlichen ge

setzlichen Ausgestaltung dieses Näheverhältnisses ergeben (vgl. BAG 18. November 

2008 - 3 AZR 277/07 - zu BI 2 b der Gründe). Ist die gesetzliche Ausgestaltung - wie 

hier - jedOCh gerade nicht unterschiedlich sondern vergleichbar. kann sie eine unter

schiedliche Behandlung im Arbeits- und im daran anknüpfenden Versorgungsverhält

nis nicht rechtfertigen. 

Die Erste Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat in ihrem 

Nichtannahmebeschluss vom 6. Mai 2008 (- 2 BvR 1830/06 - zu 111 2 b der Gründe, 

EzA EG-Vertrag 1999 Richtlinie 2000/78 Nr. 5) für das öffentliche Dienstrecht ange

nommen, für die Ausgestaltung der Beamtenbesoldung sei nicht die zivilrechtliche Si

tuation zwischen den eingetragenen Lebenspartnern entscheidend. Diese Annahme 

ist für den vorliegenden Fall nicht einschlägig. Anders als im Arbeitsrecht gilt im Be

arntenrecht das Alimentationsprinzip. Ebenso ist es unerheblich. dass nach Ansicht 

des Bundesverwaltungsgerichts landesrechtlich geschaffene Versorgungseinrichtun
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gen für Freiberufler nicht an die bundesrechtliche Regelung der Hinterbliebenenver

sorgung in der gesetzlichen Rentenversicherung anknüpfen müssen (dazu BVerwG 

25. Juli 2007 - 6 C 27.06 - zu 1 b bb (3) der Gründe, BVerwGE 129, 129). 

dd) Es bestehen auch keine tatsächlichen Unterschiede, die die Annahme rechtferti

gen, die Situation sei nicht vergleichbar. Auch insoweit ergibt sich aus dem Nichtan

nahmebeschluss der Ersten Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsge

richts vom 6. Mai 2008 (- 2 BvR 1830106 - zu /11 2 b der Gründe, EzA EG-Vertrag 


1999 Richtlinie 2000178 Nr. 5) nichts anderes. 


Der Beschluss geht für das Besoldungs~echt der Beamten davon aus, die dort vorge


nommene Unterscheidung beim Verheiratetenzuschlag sei auch nach der Rahmen


richtlinie in der Auslegung durch das Maruko-Urteil des Europäischen Gerichtshofs 


vom 1. April 2008 gerechtfertigt. Das folge aus dem in der Lebenswirklichkeit anzu


treffenden typischen Befund, dass in der Ehe ein Ehegatte namentlich wegen der 


Aufgabe der Kindererziehung und hierdurch bedingter Einschränkungen bei der eige


nen Erwerbstätigkeit ta.tsächlich Unterhalt vom Ehegatten erhalte und so ein erweiter


ter Alimentationsbedarf entstehe. Der Gesetzgeber habe bei der eingetragenen Le


benspartnerschaft in der Lebenswirklichkeit keinen typischerweise bestehenden Le


bensunterhaltsbedarf gesehen, der eine Gleichstellung nahelegen könnte. 


Diese Ausführungen betreffen die Frage. inwieweit der Gesetzgeber in § 40 Abs. 1 


Nr. 1 BBesG eine Unterscheidung zwischen verheirateten und in einer eingetragenen· 


Lebenspartnerschaft lebenden Beamten treffen durfte. Auch insofem ist zu berück


sichtigen, dass es im Arbeitsverhältnis um eine Kürzung der Arbeitsvergütung geht, 


im vorliegenden Fall für den Arbeitnehmer. dem eine Hinterbliebenenversorgung zu


gesagt wurde. Das ist für die Berechtigung von Unterscheidungen von besonderer 


Bedeutung, wenn es- wie hier - um· den Anwendungsbereich eines europäischen 


Verbots der unmittelbaren Diskriminierung geht (vgl. BAG 5. September 1989 - 3 AZR 


575/88 - zu 1/1 c der Gründe, BAGE 62, 345). Die Berechtigung einer unterschiedli


chen Behandlung ist vor dieser rechtlichen Ausgangssituation zu bewerten. 


Dabei kann dahinstehen. ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen in einer Ver

sorgungsordnung ein typisierter unterschiedlicher Versorgungsbedarf des Hinterblie

benen nicht nur als sachlicher Grund für eine Unterscheidung herangezogen werden 

kann, sondern möglicherweise darüber hinaus auch die Annahme einer nicht ver

gleichbaren Situation reChtfertigt. Jedenfalls müssen die maßgeblichen Regelungen 

an Unterscheidungen von Gewicht anknüpfen. Das schließt es aus, für die unter

schiedliche Behandlung an Unterscheidungsmerkmale anzuknüpfen, die keinen un
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mittelbaren tatsächlichen Zusammenhang mit einem unterschiedlichen Versorgungs

bedarf herstellen (vgl. BAG 26. September 2000 - 3 AZR 387/99 - EzA BetrA VG § 1 

Hinterbliebenenversorgung Nr. 8: Hauptemährerklausel). Dem wird die Unterschei

dung zwischen eingetragener Lebenspartnerschaft einerseits und Ehe andererseits 

nicht gerecht, weil sich die Lebenssituationen innerhalb beider Gruppen zu unter

schiedlich darstellen. Insbesondere ist es nicht ungewöhnlich. dass in einer Ehe keine 

Kinder erzogen werden oder dies nicht zu erheblichen Versorgungsnachteilen für ei

nen Ehepartner führt. Andererseits ist Kindererziehung auch in eingetragenen Le

benspartnerschaften nicht ausgeschlossen. wovon bereits § 9 LPartG ausgeht. 

ee) Ein anderes Ergebnis folgt auch nicht daraus, dass die hier streit- befangene Re

gelung durch Tarifvertrag getroffen wurde. 


Das AGG verbietet eine unmittelbare Benachteiligung in kollektivrechtlichen Verein


barungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 AGG) und damit auch in Tarifverträgen. Die Regelung des 


§ 15 Abs. 3 AGG. nach der eine Entschädigungspflicht bei Anwendung kollektivrecht


licher Vereinbarungen unter bestimmten Voraussetzungen entfallen soll, ist hier nicht 


einschlägig. Es geht nicht um Entschädigung. sondem um Erfüllungsansprüche. E


benso gilt die Rahmenrichtlinie, wie sich aus Art. 16 Buchst. b ergibt. auch für Tarif


.verträge. Das ist mit höherrangigem Recht vereinbar. 


Die in Art. 9 Abs. 3 GG geschützte Koalitionsfreiheit ist nicht verletzt. Mit der Schaf


fung der eingetragenen Lebenspartnerschaft trägt der Gesetzgeber Art. 2 Abs. 1 und 


Art. 3 Abs. 1 GG Rechnung, indem er den Lebenspartnem zu einer besseren Entfal


tung ihrer Persönlichkeit verhilft und Diskriminierungen abbaut (BVerfG 17. Juli 2002 

1 BvF 1/01, 1 BvF 2/01 - zu B 1/1 b bb der Gründe, BVerfGE 105, 313). Gleiches gilt 


für das aus dem AGG folgende Verbot der an die gleichgeschlechtliche Lebenspart


nerschaft anknüpfenden Diskriminierung. Damit liegt ein Gemeinwohlbelang vor, dem 


verfassungsrechtlicher Rang gebührt. Der daran geknüpfte Eingriff des Gesetzgebers 


ist auch verhältnismäßig: Eine weniger weit gehende Eingriffsmöglichkeit besteht 


nicht. Die Tarifvertragsparteien entscheiden, ob überhaupt eine Hinterbliebenenver


sorgung gewährt und wie diese der Höhe nach ausgestaltet wird. Dem betroffenen 


Personen kreis erwachsen dagegen bei der Ausgestaltung ihres Lebens erhebliche 


Vorteile (vgl. zu den Voraussetzungen eines Eingriffs in die Koalitionsfreiheit: BVerfG 


3. April 2001 - 1 BvL 32/97 - zu B 1 und 3 der Gründe, BVerfGE 103, 293). 


Das gilt auch vor dem Hintergrund d~s der Auslegung des AGG zugrunde liegenden 


Gemeinschaftsrechts. Auch die im EG-Primärrecht durch die Regelung in Art. 139 


EG-Vertrag über den Dialog zwischen den Sozialpartnern (dazu EuGH 21. Septem



ber 1999 - C-67/96 - [Albany] Sig. 11999, 5751) und durch Art. 136 EG-Vertrag iVm. 

Art. 6 der Europäischen Sozialcharta und Nr. 11 - 14 der "Gemeinschaftscharta der 

Sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer' (vgl. dazu EuGH 11. Dezember 2007 - C

438105 - [Viking] Rn. 43, AP EG Art. 43 Nr. 3 =EzA GG Art. 9 Arbeitskampf Nr. 141; 

18. Dezember 2007 - C-341/05 - [Laval] Rn. 90, AP EG Art. 49 Nr. 15 = EzA GG Art. 

9 Arbeitskampf Nr. 142) geschützte Tarifautonomie ist nicht verletzt. 

Art. 13 EG überträgt der Gemeinschaft die Zuständigkeit, Diskriminierungen ua. we

gen der sexuellen Ausrichtung "zu bekämpfen" (vgl. EuGH 11. Juli 2006 - C-13/05 

[Navas] Rn. 55, Slg. I 2006, 6467). Damit wird deutlich, dass das Primärrecht der 

Gemeinschaft diese Diskriminierungen ablehnt. Die Europäische Sozialcharta erkennt 

an, dass alle Arbeitnehmer das Recht auf gerechte Arbeitsbedingungen haben (Teil I 

Nr. 2). Nach dem Vorspruch der Gemeinschaftscharta der Sozialen Grundrechte der 

Arbeitnehmer ist zur Wahrung der Gleichbehandlung "gegen Diskriminierungen jegli

cher Art vorzugehen. Damit sind EG-rechtliche Maßnahmen zum Diskriminierungs

schutz gerechtfertigt, solange die Tarifautonomie - wie hier - nicht unverhältnismäßig 

eingeschränkt wird.M 

Der Klage war mithin stattzugeben. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO. 

Die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in den §§ 708 Nr. 11, 711 
ZPO. 

Die Berufung war gern. § 511 Abs. 4 ZPO zuzulassen, da die zwischen den Parteien 
streitige RechtSfrage Bedeutung über den Einzelfall hinaus hat und eine rechtkräftige 
obergerichtliche Entscheidung des BGH auf des Urteil des EuGH vom 01.04.2008 
nicht vorliegt. 

Zimmer 
Richter am Amtsgericht 


